












Gemeinde Antiesenhofen

1. Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 21.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen
A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021 1.066 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 1.180 Einw.

2. Hebesätze der Gemeindesteuern

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 500,00      v.H.d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B) 500,00      v.H.d. Steuermessbetrages
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)       lt. Lustbarkeitsabgabeordnung
Hundeabgabe       lt. Hundeabgabeordnung
Hundemarkengebühr           pro Stück
Kanalgebühren       lt. Kanalgebührenordnung
Abfallgebühr       lt. Abfallgebührenordnung

Unter Berücksichtigung der bis zum 21.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen GebietsveränderungenUnter Berücksichtigung der bis zum 21.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen
1.066 Einw.1.066 Einw.

 nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 1.180 Einw.

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
Grundsteuer für Grundstücke (B)Grundsteuer für Grundstücke (B)
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)

Hundemarkengebühr
KanalgebührenKanalgebühren
AbfallgebührAbfallgebühr
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Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 31.01.2024 von dem Bürgermeister gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im 
abgelaufenen Haushaltsjahr um 16.112,71 Euro
gestiegen.

Die Gründe für die Erhöhung liquiden Mittel liegen:
Einnahmen von Kanalanschlüssen für Vorhaben OK 2020-Endabrechnung aber erst 2024.
Einnahme der Sonder BZ, Pauschalzuschuss 2023.

Voranschlag 2023 inkl. 
Nachtragsvoranschläge

Rechnungsabschluss 
2023

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

66.200,00 16.125,98

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

-13,27

Saldo 7 (Veränderung an liquiden 
Mitteln)

16.112,71

Oö. GemeindehaushaltsOö. Gemeindehaushaltsordnungordnung ((Oö. Oö. GHO

4 von von demdem Bürgermeister Bürgermeister gewählt.

allfälliger Kassenkredite), wobei die allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven Zahlungsmittelreserven 

Mittel liegMittel liegenen:
Einnahmen von Kanalanschlüssen für Vorhaben OK 2020Einnahmen von Kanalanschlüssen für Vorhaben OK 2020-Endabrechnung aber 

, Pauschalzuschuss, Pauschalzuschuss 2023.

echnungsabschluss echnungsabschluss 
20233

16.125,9816.125,98

--13,27

16.112,7116.112,71
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Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2023 mit 400.000,00 EUR festgesetzt und ein 
Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 400.000,00 EUR abgeschlossen.
Zum 31.12.2021 war der Kassenkredit nicht belastet.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagenstand 31.12.2023
Zahlungsmittelreserve 
31.12.2023

allgemeine 
Haushaltsrücklagen

    6.469,43 0,00

gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen

130.083,15 130.083,15

Summe 136.552,58 130.083,15
Differenz zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelreser
ven

6.469,43-inneres Darlehen (Entlastungspaket)

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 6.469,43 Euro sind als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 6.469,43 EUR.-

Die Rücklagensparbücher werden wahrscheinlich im Jahr 2024 aufgelöst, es wird dafür
ein Rücklagenkonto eröffnet.

400.000,00400.000,00 EUREUR festgesetzt und ein festgesetzt und ein 

gen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:gen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Zahlungsmittelreserve 

130.083,15130.083,15

130.083,15130.083,15

inneres Darlehen (Entlastungspaket)inneres Darlehen (Entlastungspaket)

6.469,43 6.469,43 Euro Euro sind sind als inneres 

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 6.469,43 EUR.Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 6.469,43 EUR.

Die Rücklagensparbücher werden wahrscheinlich im Jahr 202Die Rücklagensparbücher werden wahrscheinlich im Jahr 202
ein Rücklagenkonto eröffnet.ein Rücklagenkonto eröffnet.
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2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

RA 2022 VA/NVA 2023 RA 2023

Einzahlungen: 2.478.626,90 2.617.400,00 2.555.684,38
Auszahlungen: 2.478.626,90 2.617.400,00 2.606.003,93
Saldo:              0,00             0,00    -50.319,55

Negativer Saldo:
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ.
Der Saldo 
zum 31.12.2023 noch auf dem Treuhandkonto lag und nicht auf das Gemeindekonto überwiesen war,
außerdem wurden veranschlagte a-conto Betriebskosten für die Erhaltung der Kläranlage (Gemeinde Reichersberg) 

Diese erhalten wir erst über die BK-Abrechnung im Jahr 2024.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn:

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- die Liquidität ist gegeben
-
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- das Nettoergebnis ist nicht ausgeglichen

- die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist
- die Gemeinde hat ein positives Nettovermögen
-

Somit wird das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht nicht erreicht

nachhaltigenachhaltigen HaushaltsgleichgewichtHaushaltsgleichgewicht

ist negativ.ist negativ.

und nicht auf das Gemeindekonto überwiesen warund nicht auf das Gemeindekonto überwiesen war
für die Erhaltung der Kläranlage (Gemeinde Reichersberg) für die Erhaltung der Kläranlage (Gemeinde Reichersberg) 

Diese erhalten wir erst über die BKDiese erhalten wir erst über die BK--Abrechnung im Jahr 2024.Abrechnung im Jahr 2024.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn:Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn:

im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,

im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist undim Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
das Nettoergebnis ist nicht ausgeglichendas Nettoergebnis ist nicht ausgeglichen

die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweistdie Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist
die Gemeinde hat ein positives Nettovermögedie Gemeinde hat ein positives Nettovermöge

Somit wird das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht nicht erreiSomit wird das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht nicht errei
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3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die 
Abschreibungen, (329.551,52 Euro) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (176.308,53 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung 
von Rückstellungen (5.593,98 +/- 22.458,46 Euro).

RA 2017* RA 2018* RA 2019* RA 2022 VA 2023 RA 2023
Summe Erträge 
(MVAG-Code 21)

2.905.378,43 2.834.800,00 2.806.548,20

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22)

2.642.652,22 2.837.800,00 2.866.722,60

Nettoergebnis (SA
0)

262.726,21 --3.000,00 -60.174,40

Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230)

0,00 6.400,00 0,00

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240)

         0,00   171.300,00      129.916,45

Nettoergebnis (SA 
00)

262.726,21 -167.900,00 -190.090,85

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.

vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagenvor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die 
176.308,53 176.308,53 Euro)Euro) und die Dotierung bzwund die Dotierung bzw

RA 202RA 2023

2.834.800,002.834.800,00 2.806.548,202.806.548,20

2.837.800,002.837.800,00 2.866.722,602.866.722,60

-3.000,003.000,00 -60.174,4060.174,40

0,000,00 6.400,006.400,00

      0,000,00     171.300,00171.300,00

262.726,21 -167.900,00167.900,00

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte 
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4. Entwicklung des Nettovermögens

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2023 3.339.849,52
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I) 3.025.487,39
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)    117.635,15
Haushaltsrücklagen (C.III)    136.552,58
Neubewertungsrücklagen (C.IV)             0,00
Fremdwährungsrücklagen (C.V)             0,00
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2023 3.279.675,12

Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2023 6.636,13 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:
allgemeine Haushaltsrücklage 0,00 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 129.915,97 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:
allgemeine Haushaltsrücklage 0,00 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit entnommen:

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 136.552,58 Euro

0,000,00
0,000,00

3.279.675,123.279.675,12

Haushaltsrücklagen dotiertHaushaltsrücklagen dotiert::

zweckgebundene Haushaltsrücklage für zweckgebundene Haushaltsrücklage für 129.915,97 EuroEuro

Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen
EuroEuro

gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,000,00 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende HaushaltsrücklagenIm Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Stärkung des zur Stärkung des 

Haushaltsrücklagen in der Höhe von Haushaltsrücklagen in der Höhe von 



6

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe
Kanalsanierung BA 08 28.800,00-Teilauszahlung Darlehen
Straßenbau WW -103.500,00-Rücklagenbildung da 

vorz. Auszahlung

Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt. 

RA 2017* RA 2018* RA 2021 RA 2022 VA 2023 RA 2023
Gesamtsumme: 237.656,79 132.258,23 135.300,00 201.181,38

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetragen werden.                                

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 0,00Euro vorgenommen. 
Dies betrifft folgende Darlehen: 

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, 
Personalaufwand, Finanzierungsfolgekosten udgl.)

Die variablen Zinsen bei div. Darlehen der Gemeinde belasten den Finanzierungshaushalt extrem.

für folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:aufgenommen:

Tilgung von langfristigen Finanzschulden und VerbindlichkeitenTilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Darlehen und FinanzierungsleasingVerbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)

RA 201RA 20188** RA RA 20212021
237.656,79237.656,79

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit derzeit 

20202233 vorzeitige Tilgungenvorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen)

eingetretenen und dieeingetretenen und die voraussichtlichen voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, 
Personalaufwand, FinanzierungsPersonalaufwand, Finanzierungsfolgefolgekosten udgl.)kosten udgl.)

Die variablen Zinsen bei div. Darlehen der Gemeinde belasten den Finanzierungshaushalt extrem.Die variablen Zinsen bei div. Darlehen der Gemeinde belasten den Finanzierungshaushalt extrem.
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7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im 
geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen 

Es sind alle Auswirkungen, von in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen, im MFP enthalten.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf 
den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind zudem sind Möglichkeiten 
zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigen

Der Ankauf eines neuen FF-Einsatzfahrzeuges war für 2025 geplant, dies wird aber 2024 erfolgen. Die Finanzierung mit Darlehen wurde im MFP 
bereits dargestellt. Das Darlehen wurde bereits ausgeschrieben und genehmigt.

Zusätzliche Belastung im Schuldenstand durch die Übernahme der VFI per 06/22.

In absehbarer Zeit ist das Kindergartengebäude zu sanieren. Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein 
Finanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt ohne Finanzierungskosten in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen.

Das Vorhaben VS-Produkthaftung belastet den Haushalt, derzeit ist die Finanzierung nicht bekannt. Wahrscheinlich erhalten wir 
die offene Summ als Versicherungsleistung vom Architekten, ansonsten ist eine Darlehnsaufnahme nötig.

erstellenden Rechnungsabschluss noch im erstellenden Rechnungsabschluss noch im 
und Finanzplan enthalten sindund Finanzplan enthalten sind

der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. 
und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen 

Es sind alle Auswirkungen, von in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen, im MFP enthalten.Es sind alle Auswirkungen, von in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen, im MFP enthalten.

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf 
, wobei diese möglichst auch wertmäßig , wobei diese möglichst auch wertmäßig 

zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigenzeigen

Einsatzfahrzeuges war für 2025 geplant, dies wird aberEinsatzfahrzeuges war für 2025 geplant, dies wird aber
bereits dargestellt. Das Darlehen wurde bereits ausgeschrieben und genehmigt.bereits dargestellt. Das Darlehen wurde bereits ausgeschrieben und genehmigt.

Zusätzliche Belastung im Schuldenstand durch die Übernahme der VFI per 06/22.Zusätzliche Belastung im Schuldenstand durch die Übernahme der VFI per 06/22.

In absehbarer Zeit ist das Kindergartengebäude zu sanieren. Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein In absehbarer Zeit ist das Kindergartengebäude zu sanieren. Da derzeit weder ein Zeitplan noch Kostenschätzungen noch ein 
Finanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt ohne Finanzierungskosten in den mittelfristigen ErgebnisFinanzierungskonzept vorliegen, wurde dieses Projekt ohne Finanzierungskosten in den mittelfristigen Ergebnis

Produkthaftung belastet den Haushalt, Produkthaftung belastet den Haushalt, 
die offene Summ als Versicherungsleistung vom Architekten, ansonsten ist eine Darlehnsaufnahme nötig.die offene Summ als Versicherungsleistung vom Architekten, ansonsten ist eine Darlehnsaufnahme nötig.
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Für die geplante Fläwi-Überarbeitung sind bereits Kosten angefallen. Auch hier ist eine Darlehnsaufnahme geplant.

Es war nicht möglich allgemeine Rücklagen zu bilden.

Der Betrag von 6.469,63 (inneres Darlehen) bleibt vorerst auf der Rücklage. Dies ist aus dem Entlastungspaket 2020 und wird im nächsten Jahr 
zweckentsprechend verwendet werden.

Beim Vorhaben Straßenbau WW wurde das Darlehen inkl. Asphaltierung aufgenommen. Da dies erst in den nächsten Jahren erfolgt, wurde
e der 

zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Der Betriebsüberschuss von den Vorhaben OK 2020 und BA 08 zum Ausfinanzieren zugeführt.

Die Sonder-BZ 2023 von 35.600,00 wurden zum Haushaltsausgleich verwendet.

2,851,850 - 117.986,84
2,612,850 -       9.974,66
2,920,844100     3.670,99
2,920,844300      3.362,55

134.995,04
wurden div. Vorhaben zur Finanzierung zugeführt.

lgung.

Beim Vorhaben Straßen u. Kanalbau ISG wurden bereits div. Mittel zugeführt. Ausgaben dazu folgen im Jahr 2024

Überarbeitung sind bereits Kosten angefallen. Auch hier ist eine Darlehnsaufnahme geplant.Überarbeitung sind bereits Kosten angefallen. Auch hier ist eine Darlehnsaufnahme geplant.

Der Betrag von 6.469,63 (inneres Darlehen) bleibt vorerst auf der Rücklage. Dies ist aus dem Entlastungspaket 2020 und wird iDer Betrag von 6.469,63 (inneres Darlehen) bleibt vorerst auf der Rücklage. Dies ist aus dem Entlastungspaket 2020 und wird i

Straßenbau WW wurde das Darlehen inkl. Asphaltierung aufgenommen. Da dies erst in den nächsten Jahren erfolgt, wurdeStraßenbau WW wurde das Darlehen inkl. Asphaltierung aufgenommen. Da dies erst in den nächsten Jahren erfolgt, wurde

Vorhaben OK 2020 und BA 08 zum Ausfinanzieren zugeführt.Vorhaben OK 2020 und BA 08 zum Ausfinanzieren zugeführt.

35.600,00 wurden zum Haushaltsausgleich verwendet.35.600,00 wurden zum Haushaltsausgleich verwendet.

134.995,04
wurden div. Vorhaben zur Finanzierung zugeführt.wurden div. Vorhaben zur Finanzierung zugeführt.

Beim Vorhaben Straßen u. Kanalbau ISG wurden bereits div. Beim Vorhaben Straßen u. Kanalbau ISG wurden bereits div. 
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10. Weiterführende Informationen ...

überwiesen. Somit wäre das EGT nicht negativ.
Im VA 2024 wurde dies teilweise verplant und vom Rest eine Rücklage gebildet. Da es für den NVA 2024 bereits weiter, neue Informationen 
gibt, ist hier wahrscheinlich eine höhere Rücklagenbildung möglich.

Die Haftung für die Wassergenossenschaft wurde auf EUR 1.150.000,00 erhöht.

Der Betrag von EUR 15.400,00 fehlt im Haushalt, die veranschlagten Betriebskosten -Kanal der Gemeinde Reichersberg werden erst im Jahr 
2024 eingenommen.

Eine Rückzahlung von EUR 25.907,00 an Krankenanstaltenbeitrag (2022) geht im Jahr 2024 ein.

2024 wurde dies teilweise verplant und vom Rest eine Rücklage gebildet. Da es für den NVA 2024 bereits weiter, neue2024 wurde dies teilweise verplant und vom Rest eine Rücklage gebildet. Da es für den NVA 2024 bereits weiter, neue

etriebskosten etriebskosten --KaKanal der Gemeinde Reichersberg wnal der Gemeinde Reichersberg w

geht im Jahr 2024 ein.geht im Jahr 2024 ein.
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Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß §32 Abs.3 (Anlage 6d) 

- u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwend. f.Bed.(Anlage 6s) 

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß §32 Abs.3 (Anlage 6d)

Gemeinde Antiesenhofen, am 16.04.2024

Der Bürgermeister:
Friedrich Stockmayr

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwend. f.Bed.(Anlage 6s) u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwend. f.Bed.(Anlage 6s) 

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß §32 Abs.3 (Anlage 6d)Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß §32 Abs.3 (Anlage 6d)

Friedrich StockmayrFriedrich Stockmayr
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